
§ 24 d LuftVZO

Die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses beträgt ab dem Tag des Abschlusses der 

Untersuchung 

1. 

für Klasse 1:

Zwölf Monate, jedoch längstens bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres, danach 

sechs Monate, bei Inhabern einer Lizenz zum Führen von Flugzeugen und 

Hubschraubern bereits nach Vollendung des 40. Lebensjahres sechs Monate, wenn 

diese gewerbsmäßig Transport von Fluggästen mit Luftfahrzeugen, die mit nur einem 

Piloten betrieben werden, durchführen; 

2. 

für Klasse 2:

60 Monate bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres, danach 24 Monate bis zur 

Vollendung des 60. Lebensjahres und danach zwölf Monate.

2Ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 schließt die Tauglichkeit der Klasse 2 mit der 

dieser zugeordneten Gültigkeitsdauer ein. 3Ist aufgrund des Befundes eine kürzere 

Gültigkeitsdauer für die betreffende Tauglichkeitsklasse erforderlich, ist dies in dem 

Tauglichkeitszeugnis zu vermerken.

(3) 1Bei der wiederholten Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses beginnt die 

Gültigkeit nach Absatz 2 am Tag des Abschlusses der Verlängerungs- oder 

Erneuerungsuntersuchung. 2Wird die Verlängerungsuntersuchung innerhalb der 

letzten 45 Tage vor dem Ablauf der Gültigkeit des vorhergehenden 

Tauglichkeitszeugnisses durchgeführt, bestimmt sich die Gültigkeit des 

Tauglichkeitszeugnisses nach Absatz 2 vom Zeitpunkt des Ablaufs der Gültigkeit des 

vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses.


